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Regionah BürgerEnergieGenossenschaft eG 

Allgemeine Geschäftsordnung 

 

1. Beitritt und weitere Geschäftsanteil--------------- 
Die Beitrittserklärung hat folgenden Wortlaut: 
„Ich trete der Genossenschaft bei und verpflichte 
mich, eine Einzahlung von 300 EUR für den Mindes-
tanteil von drei Geschäftsanteilen zu leisten. Ich 
nehme zur Kenntnis, dass mir die Satzung der Ge-
nossenschaft in der geltenden Fassung zur Verfü-
gung gestellt wurde. Zudem nehme ich zur Kenntnis, 
dass diese mir eine Kündigungsfrist von zwei Jahren 
auferlegt.“ 

Eine entsprechende Erklärung ist abzugeben, wenn 
ein Mitglied weitere Geschäftsanteile übernimmt. 
Werden im ersten Geschäftsjahr mehrere Ge-
schäftsanteile übernommen, so lautet die Beitritts-
erklärung: „Ich trete der Genossenschaft bei und 
verpflichte mich, eine Einzahlung von 500 EUR auf 
die übernommenen fünf Geschäftsanteile zu leis-
ten.“ 

2. Mitgliederliste------------------------------------------- 
Die Vorstandschaft ist verpflichtet, eine Mitglieder-
liste zu führen. Die Mitgliederliste kann von jedem 
Mitglied bei der Genossenschaft eingesehen wer-
den. 

3. Einberufung der Generalversammlung, Tages-
ordnung 
Die Generalversammlung wird durch die Vorstand-
schaft einberufen. Es ist jährlich mindestens eine 
Generalversammlung in der ersten Jahreshälfte 
durchzuführen, in der über die Feststellung des Jah-
resabschlusses sowie über die Verwendung des    
Gewinns bzw. den Ausgleich des Verlustes be-
schlossen wird. Weitere Generalversammlungen 
sind einzuberufen, wenn dieses im Interesse der   
Genossenschaft erforderlich erscheinen. Unterlässt 
der Vorstand die erforderliche Einberufung einer   
Generalversammlung, so ist sie durch den Auf-
sichtsrat einzuberufen. Eine Generalversammlung 
muss unverzüglich einberufen werden, wenn 10 % 
der Mitglieder dies in einer, in Textform gehaltenen 
Erklärung verlangen. In dieser Erklärung müssen der 
Zweck und die Gründe für die Einberufung angege-
ben sein. In gleicher Weise können die Mitglieder 
verlangen, dass für eine bereits vorgesehene Gene-
ralversammlung bestimmte Gegenstände zur Be-
schlussfassung angekündigt werden (Ergänzung der 

Tagesordnung). Die Einladungsfrist und die Leitung 
der Generalversammlung ergeben sich aus der Sat-
zung. 

4. Beschlussfassung auf der Generalversamm-
lung, Vertretung-------------------------------------------- 
Die Generalversammlung beschließt mit der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen (einfache Stimmen-
mehrheit), soweit nicht Gesetz oder Satzung eine 
größere Mehrheit bestimmen. Stimmenthaltungen 
und abwesende Mitglieder bleiben unberücksich-
tigt. Die Mitglieder sollen ihr Stimmrecht persönlich 
ausüben. Die Mitglieder können Stimmvollmacht   
erteilen. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form 
erforderlich (mit Unterschrift des bevollmächtigen-
den Mitgliedes). Ein Bevollmächtigter kann nicht 
mehr als zwei Mitglieder vertreten. Niemand kann für 
sich oder einen anderen das Stimmrecht ausüben, 
wenn darüber Beschluss gefasst wird, ob er oder das 
vertretene Mitglied zu entlasten oder von einer Ver-
bindlichkeit zu befreien ist oder ob die Genossen-
schaft gegen ihn oder das vertretene Mitglied einen 
Anspruch geltend machen soll. 

5. Beschluss über den Jahresabschluss------------- 
Die Generalversammlung beschließt die Feststel-
lung des Jahresabschlusses. Sie beschließt über die 
Verwendung des Jahresüberschusses oder die De-
ckung eines Jahresfehlbetrages. Der Jahresab-
schluss (und ggfs. der Lagebericht) sowie der dazu-
gehörige Bericht des Aufsichtsrates sollen mindes-
tens eine Woche vor der Generalversammlung in 
den Geschäftsräumen der Genossenschaft zur     
Einsicht der Mitglieder ausgelegt oder ihnen auf 
Wunsch sonst zugeleitet werden. Jedes Mitglied ist 
berechtigt, auf seine Kosten eine Kopie des Jahres-
abschlusses (und ggfs. des Lageberichtes) sowie 
des dazugehörigen Berichtes des Aufsichtsrates zu 
verlangen. 

6. Behandlung des Prüfungsberichts----------------- 
Nach Eingang des Prüfungsberichtes des Prüfungs-
verbandes hat der Vorstand den Prüfungsbericht bei 
der Einberufung der nächsten Generalversammlung 
auf der Tagesordnung als Gegenstand der Be-
schlussfassung anzukündigen. Jedes Aufsichtsrats-
mitglied hat den Prüfungsbericht zur Kenntnis zu 
nehmen. In der Generalversammlung hat der Auf-
sichtsrat zu wesentlichen Feststellungen oder Bean-
standungen der Prüfung Stellung zu nehmen. Auf Be-
schluss der Generalversammlung ist der Bericht 
ganz oder in bestimmten Teilen zu verlesen. Jedes 
Mitglied hat das Recht, Einsicht in das 
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zusammengefasste Ergebnis der Prüfung zu neh-
men. Die Generalversammlung kann Beschlüsse 
zwecks Beseitigung festgestellter Mängel fassen. 

7. Protokoll der Generalversammlung--------------- 
Über den Verlauf der Generalversammlung ist ein 
Protokoll anzufertigen. Dieses Protokoll soll enthal-
ten: 

- Ort und Tag der Generalversammlung 
- Name der/des Vorsitzenden der Generalver-

sammlung 
- Wortlaut der Beschlüsse der Generalversamm-

lung 
- Feststellungen der/des Vorsitzenden über die 

Mehrheit bei der Beschlussfassung. 

Es ist eine Anwesenheitsliste beizufügen; bei jedem 
erschienenen oder vertretenen Mitglied ist dessen 
Stimmenzahl zu vermerken. Das Protokoll ist vom 
Vorsitzenden der Generalversammlung und den bei 
der Generalversammlung anwesenden Mitgliedern 
des Vorstandes zu unterschreiben. Dem Protokoll ist 
eine Kopie der Einladung zur Generalversammlung 
sowie ein Vermerk über deren Versand beizufügen. 
Das Protokoll wird vom Vorstand aufbewahrt. Jedes 
Mitglied hat das Recht, Einsicht zu nehmen. 

8. Vorstandschaft, Wahl, Amtszeit und Abberu-
fung 
Die Vorstandschaft wird vom Aufsichtsrat für drei 
Jahre gewählt. Wenn ein:e Vorständ:in vorzeitig aus-
scheidet, endet die Amtszeit auch bei nachgewähl-
ten Vorständ:innen mit Ablauf der 3-jährigen Wahl-
periode. Die Vorstandschaft besteht aus mindes-
tens 2 Personen, welche Mitglied der Genossen-
schaft sein müssen. Die Generalversammlung kann 
beschließen, dass die Vorstandschaft eine größere 
Mitgliederzahl als 2 hat. Dieser Beschluss erfolgt vor 
den Wahlen. Der Aufsichtsrat kann einstimmig einen 
der Vorständ:innen verpflichten, sein Amt bis zur 
nächsten Generalversammlung ruhen zu lassen. 

9. Vorstandschaft – Stellvertretung------------------ 
Für einen im Voraus begrenzten Zeitraum kann der 
Aufsichtsrat einzelne seiner Mitglieder zu Stellver-
tretern von verhinderten Mitgliedern der Vorstand-
schaft bestellen. Während dieses Zeitraumes und 
bis zur erteilten Entlastung des Vertreters darf das 
stellvertretende Vorstandsmitglied eine Tätigkeit als 
Mitglied des Aufsichtsrates nicht ausüben. 

 

10. Vorstandschaft - Leitung und Vertretung der 
Genossenschaft 
Die Vorstandschaft leitet die Genossenschaft unter 
eigener Verantwortung. Sie vertritt sie gerichtlich 
und außergerichtlich. Die Vorstandschaft führt die 
Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vor-
schriften der Gesetze, insbesondere des Genossen-
schaftsgesetzes, der Satzung und der Geschäftsord-
nung für die Vorstandschaft. Die Vorstandsmitglie-
der sind nur zu zweit zur Vertretung der Genossen-
schaft befugt, soweit die Satzung nichts anderes   
bestimmt. Die Vorstandmitglieder können einzelne 
von ihnen zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder 
bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen. Vor-
stands- und Aufsichtsratsmitglieder haben An-
spruch auf Erstattung von Aufwendungen, die im Zu-
sammenhang mit der Amtsausübung entstehen und 
nachgewiesen werden. Die Erstattung kann auch 
pauschal, etwa in Form von Sitzungsgeld, erfolgen. 

11. Sorgfaltspflichten und Haftung der Vorstands-
mitglieder, Kreditbeschränkung----------------------- 
Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäfts-
führung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewis-
senhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft 
anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und           
Geheimnisse der Genossenschaft, namentlich        
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen 
durch die Tätigkeit in der Vorstandschaft bekannt   
geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewah-
ren. Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verlet-
zen, sind der Genossenschaft zum Ersatz des dar-
aus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner 
verpflichtet. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines        
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters 
einer Genossenschaft angewandt haben, so trifft sie 
die Beweislast.  

12. Aufsichtsrat - Wahl und Abberufung, Amtszeit 
Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mit-
gliedern. Die Generalversammlung kann beschlie-
ßen, dass der Aufsichtsrat eine größere Mitglieder-
zahl hat. Dieser Beschluss erfolgt vor den Wahlen. 
Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt mit der 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; 
Stimmenthaltungen wirken wie Neinstimmen. Erhal-
ten mehr Bewerber:innen die erforderliche Mehrheit, 
als Sitze im Aufsichtsrat zu besetzen sind, so sind 
die Bewerber:innen mit den meisten Stimmen ge-
wählt.  
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Die Wahl erfolgt für 3 Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 
Die Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrates kann vor 
dem Ende der Amtszeit durch die Generalversamm-
lung widerrufen werden. Der Beschluss bedarf einer 
Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen. Alljähr-
lich scheidet ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder 
aus und ist durch Neuwahl zu ersetzen. In den ersten 
beiden Jahren entscheidet darüber das Los, später 
die Amtsdauer. 

13. Aufsichtsrat - Rechte und Pflichten-------------- 
Der Aufsichtsrat hat die Vorstandschaft in allen Be-
reichen der Geschäftsführung zu überwachen und 
sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der 
Genossenschaft umfassend zu unterrichten. Er 
kann jederzeit von der Vorstandschaft Berichte über 
den Gang der Geschäfte verlangen. Der Aufsichtsrat 
kann selbst oder durch von ihm beauftragte Auf-
sichtsratsmitglieder die Bücher und Unterlagen der 
Genossenschaft einsehen, die Kasse prüfen sowie 
die Gegenstände des Anlage- und Umlaufvermö-
gens untersuchen. Der Aufsichtsrat hat den Jahres-
abschluss, (und ggfs. den Lagebericht) und den Vor-
schlag für die Verwendung des Jahresüberschusses 
oder die Deckung des Jahresfehlbetrages zu prüfen. 
Über das Ergebnis der Prüfung hat er bei der Gene-
ralversammlung vor der Feststellung des Jahresab-
schlusses zu berichten. Der Aufsichtsrat hat eine 
Generalversammlung einzuberufen, wenn dies im 
Interesse der Genossenschaft erforderlich ist. Der 
Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber 
den Vorstandsmitgliedern gerichtlich und außerge-
richtlich. Die Vergütung der Aufsichtsratstätigkeit 
wird von der Generalversammlung beschlossen. 

14. Vertretung der Genossenschaft gegenüber 
Vorstandsmitgliedern 
Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft beim 
Abschluss von Verträgen mit den Vorstandsmitglie-
dern. Das gleiche gilt bei Prozessen gegen Vor-
standsmitglieder. Die Generalversammlung erlässt 
Richtlinien über die Dienstverträge mit Vorstands-
mitgliedern. 

15. Protokoll der Aufsichtsratssitzungen------------ 
Über den Verlauf der Aufsichtsratssitzungen ist ein 
Protokoll anzufertigen. Dieses Protokoll soll enthal-
ten: 

- Ort und Tag der Sitzung 
- Liste der Anwesenden 
- Wortlaut der Beschlüsse 

 

- Stimmenmehrheit 
- sonstige Feststellungen, um deren Aufnahme 

ins Protokoll gebeten wurde. 

Das Protokoll ist vom Aufsichtsratsvorsitzenden 
bzw. seinem Stellvertreter zu unterschreiben. Das 
Protokoll wird von der Vorstandschaft aufbewahrt. 

16. Sorgfaltspflicht und Haftung der Aufsichts-
ratsmitglieder 
Die Aufsichtsratsmitglieder haben bei ihrer Tätigkeit 
die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Aufsichtsratsmitgliedes einer Genossenschaft an-
zuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheim-
nisse der Genossenschaft, namentlich Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tä-
tigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, ha-
ben sie Stillschweigen zu bewahren. Aufsichtsrats-
mitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der       
Genossenschaft zum Ersatz des daraus entstehen-
den Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Ist 
streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissenhaften Aufsichtsratsmitgliedes einer Ge-
nossenschaft angewandt haben, so trifft sie die      
Beweislast. 

17. Entlastung Vorstandschaft und Aufsichtsrat 
Über die Entlastung der Vorstandschaft und des Auf-
sichtsrates hat die Generalversammlung zu                
beschließen. Ein besonderer Antrag ist nicht erfor-
derlich. 

18. Buchführung und Jahresabschluss--------------- 
Die Vorstandschaft hat dafür zu sorgen, dass die er-
forderlichen Bücher der Genossenschaft ordnungs-
gemäß geführt werden. Der Jahresabschluss (und 
ggfs. der Lagebericht) sind unverzüglich nach ihrer 
Aufstellung dem Aufsichtsrat und danach mit den 
Bemerkungen des Aufsichtsrats der Generalver-
sammlung vorzulegen. 

19. Verteilung von Gewinn und Verlust--------------- 
Der bei der Feststellung des Jahresabschlusses sich 
ergebende Gewinn oder Verlust des Geschäftsjah-
res wird auf die Mitglieder verteilt. Die Verteilung    
geschieht im Verhältnis des Standes der Geschäfts-
guthaben am Schluss des vorhergegangenen            
Geschäftsjahres. Die Generalversammlung kann 
auch beschließen, Gewinne den Rücklagen zuzufüh-
ren und Verluste aus Rücklagen zu decken sowie    
Gewinne und Verluste auf neue Rechnung vorzutra-
gen. Bis der Geschäftsanteil erreicht ist wird der Ge-
winn zum Geschäftsguthaben dazugeschrieben. 
Eine Auszahlung erfolgt erst bei vollständig 
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aufgefüllten Geschäftsguthaben. Die Bildung der ge-
setzlichen Rücklage ist in der Satzung geregelt. Die           
Geschäftsguthaben werden nicht verzinst. 

20. Schwerwiegende Verluste------------------------- 
Ergeben sich bei der Aufstellung der Jahresbilanz 
oder einer Zwischenbilanz oder ist bei pflichtgemä-
ßem Ermessen anzunehmen, dass ein Verlust be-
steht, der durch die Hälfte des Gesamtbetrages der 
Geschäftsguthaben und die Rücklagen nicht ge-
deckt ist, so hat die Vorstandschaft unverzüglich die 
Generalversammlung einzuberufen und ihr dies mit-
zuteilen. 

21. Übertragung des Geschäftsguthabens---------- 
Ein Mitglied kann zu jeder Zeit, auch im Laufe des Ge-
schäftsjahres, sein Geschäftsguthaben mittels 
schriftlicher Übereinkunft ganz oder teilweise einem 
anderen übertragen und hierdurch aus der Genos-
senschaft ohne Auseinandersetzung mit ihr austre-
ten oder die Anzahl seiner Geschäftsanteile verrin-
gern. Voraussetzung ist, dass der Erwerber an seiner 
Stelle Mitglied wird oder, sofern er schon Mitglied ist, 
dessen bisheriges Guthaben mit dem ihm zuzu-
schreibenden Betrag den Gesamtbetrag der Ge-
schäftsanteile wie in der Satzung §3 geregelt nicht 
übersteigt. 

22. Beendigung der Mitgliedschaft ------------------ 
Die Mitgliedschaft endet durch  

- Kündigung 
- Übertragung des Geschäftsguthabens  
- Tod 
- Auflösung einer juristischen Person oder Perso-

nengesellschaft  
- Ausschluss 

23. Kündigung der Mitgliedschaft-------------------- 
Jedes Mitglied hat das Recht, durch schriftliche Kün-
digung seinen Austritt aus der Genossenschaft zu   
erklären. Die Kündigung findet nur zum Schluss ei-
nes Geschäftsjahres und unter Einhaltung einer Frist 
von 2 Jahren statt. Die Kündigungsfrist ergibt sich 
aus der Satzung. Soweit ein Mitglied mit mehreren 
Geschäftsanteilen beteiligt ist, ohne hierzu durch 
die Satzung oder eine Vereinbarung mit der Genos-
senschaft verpflichtet zu sein, kann es schriftlich    
einen oder mehrere seiner weiteren Geschäftsan-
teile zum Schluss eines Geschäftsjahres unter Ein-
haltung einer Frist von zwei Jahren kündigen. 

24. Tod eines Mitglieds----------------------------------- 
Mit dem Tod scheidet ein Mitglied aus. Seine 

Mitgliedschaft wird durch seine Erb:innen fortge-
setzt. Der Nachweis der Erbenstellung ist durch ei-
nen Erbschein zu führen. Wenn mehrere Erb:innen 
vorhanden sind, sind diese verpflichtet, einen ge-
meinsamen Bevollmächtigten zu benennen. 

24. Auflösung einer juristischen Person oder Per-
sonengesellschaft 
Wird eine juristische Person oder eine Personenge-
sellschaft aufgelöst oder erlischt sie, so endet die 
Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschäftsjah-
res, in dem die Auflösung oder das Erlöschen wirk-
sam geworden ist. Im Fall der Gesamtrechtsnach-
folge wird die Mitgliedschaft bis zum Schluss des 
Geschäftsjahres durch den Gesamtrechtsnachfol-
ger fortgesetzt. 

25. Ausschluss--------------------------------------------- 
(1) Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum 
Schluss des Geschäftsjahres ausgeschlossen wer-
den, wenn----------------------------------------------------  
a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Andro-
hung des Ausschlusses den satzungs-mäßigen oder 
sonstigen der Genossenschaft gegenüber bestehen-
den Verpflichtungen nicht nachkommt;  
b) es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen 
gegenüber der Genossenschaft diese schädigt oder 
geschädigt hat oder wegen Nichterfüllung einer Ver-
bindlichkeit gerichtliche Maßnahmen notwendig 
sind;  
c) es zahlungsunfähig geworden oder überschuldet 
ist oder wenn über sein Vermögen ein Antrag auf Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wurde;  
d) sein dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist;  
e) die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Ge-
nossenschaft nicht vorhanden waren oder nicht 
mehr vorhanden sind;-------------------------------------  
f) es ein eigenes mit der Genossenschaft in Wettbe-
werb stehendes Unternehmen betreibt oder sich an 
einem solchen beteiligt, oder wenn ein mit der Ge-
nossenschaft in Wettbewerb stehendes Unterneh-
men sich an dem Unternehmen des Mitglieds betei-
ligt;  
g) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genos-
senschaft nicht vereinbaren lässt.  

(2) Für den Ausschluss ist die Vorstandschaft zu-
ständig. Mitglieder der Vorstandschaft oder des Auf-
sichtsrats können jedoch nur durch Beschluss der 
Generalversammlung ausgeschlossen werden.  

(3) Vor der Beschlussfassung ist dem auszuschlie-
ßenden Mitglied Gelegenheit zu geben, sich zu dem 
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beabsichtigten Ausschluss zu äußern. Hierbei sind 
ihm die wesentlichen Tatsachen, auf denen der Aus-
schluss beruhen soll, sowie der gesetzliche oder 
satzungsmäßige Ausschließungsgrund mitzuteilen.  

(4) Das ausgeschlossene Mitglied kann, wenn nicht 
die Generalversammlung den Ausschluss beschlos-
sen hat, innerhalb eines Monats nach Benachrichti-
gung schriftlich Beschwerde beim Aufsichtsrat ein-
legen. Die Beschwerdeentscheidung des Aufsichts-
rats ist genossenschaftsintern endgültig.  

(5) Der ordentliche Rechtsweg der Beschwerde ge-
gen den Ausschluss ist ausgeschlossen, wenn das 
Mitglied von der Beschwerdemöglichkeit gemäß Ab-
satz 6 keinen Gebrauch gemacht hat.  

26. Auseinandersetzung mit ausgeschiedenen 
Mitgliedern 
Ausgeschiedene Mitglieder erhalten ihr Auseinan-
dersetzungsguthaben binnen sechs Monaten nach 
dem Ausscheiden ausgezahlt. Die Auseinanderset-
zung erfolgt aufgrund der von der Generalversamm-
lung festgestellten Bilanz. Die Auseinandersetzung 
des ausgeschiedenen Mitgliedes mit der Genossen-
schaft bestimmt sich nach der Vermögenslage der 
Genossenschaft und dem Bestand der Mitglieder zur 
Zeit seines Ausscheidens. Die Berücksichtigung der 
Verlustvorträge ergibt sich aus der Satzung. 
Auf die Rücklagen und das sonstige Vermögen der 
Genossenschaft hat das Mitglied keinen Anspruch. 
Der Genossenschaft haftet das Auseinanderset-
zungsguthaben des Mitglieds als Pfand für einen et-
waigen Ausfall insbesondere im Insolvenzverfahren 
des Mitglieds.  

27. Änderung der Satzung und der Allgemeinen 
Geschäftsordnung 
Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Gene-
ralversammlung beschlossen werden. Erforderlich 
ist eine Mehrheit von mindestens 2/3 der abgegebe-
nen Stimmen, soweit das Genossenschaftsgesetz 
keine höheren Mehrheiten vorschreibt. Die Ände-
rung wird erst wirksam, wenn sie in das Genossen-
schaftsregister eingetragen ist. Bis dahin gelten die 
bisherigen Satzungsbestimmungen. Änderungen 
dieser Allgemeinen Geschäftsordnung bedürfen der 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertre-
tenen Mitglieder. Sie sind sofort wirksam.  
 
 

 

Diese Allgemeine Geschäftsordnung wurde be-
schlossen von der Generalversammlung der               
Regionah BürgerEnergieGenossenschaft eG 
am 23.07.2024. 

 


